
Der Erzbischof von München und Freising

82. Visitationsordnung für das Erzbistum München und Freising

1. Ziel der Visitation
Die Visitation nimmt die Pfarrei/den Pfarrverband in ihrer/seiner Gesamtheit in den 
Blick, Sie versteht sich vor allem als Pastoralbesuch, bei dem gemeinsam „nach-' 
geschaut“ wird, wie es der Rarrei/dem Rarrverband geht. Die Erarbeitung des 
Visitationsberichtes kann helfen, dass der Pfarrer mit dem Seelsorgsteam und den 
gewählten Ehrenamtlichen gemeinsam die Seelsorgssituation gründlich reflektieren, 
Ziele sind im Einzelnen:
- Vergewisserung über den seelsorglichen Zustand der Rarrei;
- Ermutigung,der Priester, der haupt- und nebenamtlichen Mitarbeiter/Mitarbeiterin­

nen, und der Ehrenamtlichen;
- Stärkung der Rarrei(en) und ihrer Zusammengehörigkeit;
- Hilfen zur verantwortlichen Mitarbeit und Kooperation in der Rarrei;
- Ansprechen von möglichen Missständen und Fehlentwicklungen;
- Förderung der Verbundenheit von Rarrei(en), Dekanat und Diözese,

2. Rechtliche Grundlagen der Visitation
Das kirchliche Gesetzbuch verpflichtet die Bischöfe in c, 396 CIC, ihre Diözese 
regelmäßig zu visitieren, Sie können mit der Durchführung der Visitation auch ihre 
Bischofsvikare oder einzelne Priester beauftragen,

3. Auftrag zur Visitation
Die Visitation im Erzbistum München und Freising wird vom Erzbischof und in des­
sen Auftrag von den Bischofsvikaren der jeweiligen Seelsorgsregion in einem regel­
mäßigen Turnus durchgeführt, Sie werden dabei vom Regionaiteam sowie vom 
Dekan oder Dekanstellvertreter des betreffenden Dekanates unterstützt. In Aus­
nahmefällen wird ein anderes Mitglied der Diözesanleitung mit einer Visitation be­
traut,

4. Vorbereitung der Visitation
4.1 Rechtzeitig vor einer Visitation gibt der Visitator bekannt, welche Rarreien er 

zu welchem Zeitpunkt visitieren wird. Zu dieser Zeit sind vorbereitende Ge­
spräche mit dem Dekan und/oder dem Dekansteilvertreter und den jeweili­
gen Rarrern zu führen; auch die Revisionsabteilung des Erzbischöflichen 
Ordinariates wird informiert.
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Sechs Monate vor der Visitation geht der Erhebungsbogen zur Visitation in 
die zu besuchenden Pfarreien, mit der Bitte um sorgfältige Erarbeitung durch 
Pfarrer, pastorale Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen und zuständige Gremien.

4.2 Erhebung über den Zustand der Pfarrei - Teil I / Seelsorgsbericht
Der Seelsorgsbericht will dazu dienen, dass Pfarrer, pastorale Mitarbeiter/Mitarbei- 
terinnen und Pfarrgemeinderat vor der Visitation gemeinsam ihre Seelsorgssituation 
gründlich reflektieren. Spätestens zwei Wochen vor der Visitation wird der ausge- 
fCiüte Seeisorgsbericht dem Dekan zur Kenntnisnahme zugeleitet, Der Dekan leitet 
ihn dann ggf. mit eigener Einschätzung unverzüglich an den Visitator weiter.

4.3 Erhebung über den Zustand der Pfarrei - Teil II / Verwaltungsbericht
Der Verwaltungsbericht legt Rechenschaft über den Zustand der Pfarrei in Bezug 
auf die Realia und Temporalia ab, Auf Vollständigkeit ist dabei zu achten. Die 
Checklisten des Baureferates, des Sicherheitsbeauftragten und des Umweltbeauf­
tragten sind Bestandteile des Verwaltungsberichtes.
Der Verwaltungsbericht wird von den Organen der Kirchenverwaltung ausgefüllt 
und dem Dekan zugeleitet. Auf der Grundlage dieses Berichtes führt der Dekan 
bzw, der Dekansteilvertreter rechtzeitig vor der bischöflichen Visitation eine Über­
prüfung der pfarrlichen Verwaltung durch. Das Ergebnis wird dem Visitator vor der 
Visitation vorgelegt.
Die Wirtschafts- und Rechnungsführung überprüft die Revisionsabteilung des Erz- 
bischöflichen Ordinariates anlässlich der Pfarrvisitation und legt den Bericht dem 
Visitator vor.

5. Durchführung der Visitation
Der Dekan und der betreffende Rarrer besprechen mit dem Visitator und dem zu­
ständigen Regionalpfarrer bzw, Regionatteam die genauere Terminierung und 
Schwerpunktsetzung der geplanten Visitation. Der Dekan legt die Termine für die 
Überprüfung der pfarriichen Verwaltung fest und sorgt für die fristgerechte Abgabe 
der beiden Teile des Erhebungsbogens zur Visitation,
Der Pastoralbesuch des Visitators in der zu visitierenden Pfarrei umfasst in der 
Regel einen ganzen Tag, an dem Besuche von Einrichtungen (z.B. Kindergarten, 
Schule u,a,), Einzel- und,Gruppengespräche, eine gemeinsame Sitzung mit Rarr- 
gemeinderat und Kirchenverwaltung, sowie ein Gottesdienst stattfinden. Der Rarrer 
wird gebeten, einen Entwurf für den Ablauf des Tages vorzulegen.

6. Der Visitationsbericht
Die Ergebnisse der Visitation werden vom Visitator in einem Vtsitationsbericht fest­
gehalten. Dieser wird dem Rarrer, den pfarrlichen Gremien, dem Dekan und dem 
Erzbischöflichen Ordinariat zugeleitet. Personalia werden mit den Betroffenen direkt 
besprochen.
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Wenn sich aus dem Visitationsbericht Handlungsbedarf für einzelne Referate des 
Ordinariates ergibt, wird dies den entsprechenden Referaten mitgeteilt. Diese sol­
len dann nach Ablauf eines halben Jahres Rückmeldung an den Visitator über die 
Behandlung bzw. Erledigung des Anliegens geben,

7. Nachbereitung der Visitation
Der Reglonalpfarrer sorgt für die notwendige Nacharbeit in der Rarrei durch Nach­
besprechung des Visitationsberichtes, Besprechung von Personalia, Empfehlung 
von Beratungsdiensten u.a.m.

Die Visitationsordnung für das Erzbistum München und Freising tritt zum I.Juli 2000 
In Kraft.

München, den 9, Mai 2000

Erzbischof
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